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1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher 

Haushalte  
 
Die folgenden Erläuterungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.  

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am ăHarmonisierten 

Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)ò der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (Ä 165 Abs. 2 

des Gemeindegesetzes).  

Erfolgsrechnung  

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie 

enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand 

und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ert ragsüberschuss = Gewinn). Bei 

der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Fest-

legung des Steuerfusses.  

Investitionsrechnung  

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich 

geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für 

Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjä hrig genutzt werden kön-

nen (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung 

von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermö-

gen, Überträgen vom Verwaltungs - ins Finanzvermöge n oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwän-

derbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen 

anschliessend der Abschreibungspflicht.  

Abschreibungen  

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es 

wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage 

des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugetei lt und über die festge-

legte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibung). 

Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt wer-

den kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt wer den und es sind zusätzlich zu den planmässigen, 

ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen 

sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. 

Für Investitionen,  welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 01.01.2014 getätigt wurden, gel-

ten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungssätze.  

Allgemeiner Haushalt  

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht -zweckgebundene Gebühren) zu de-

ckende Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands - und Ertragsposten 

in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Sa ldo das 

Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.  

Spezialfinanzierungen  

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche 

verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). 

Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Fun ktion 7101), die Ab-

wasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierun-

gen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennen-

anlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als inte rne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für 

oder durch Spezialfinanzierungen  

erfolgen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, 

werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses ăneutralisiertò, 

und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung ve rrechnet. Aufwand und 

Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierung sind 

saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemei-

nen Haushalts.  
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2. Erläuterungen des Gemeinderats zum Budget 2026  
 

 

 

Erfolgsrechnung  

Das vorliegende Budget 2026 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 36'903.00  aus. Hauptgründe 

für das positivere Budget gegenüber dem Budget 2025 sind tiefere Kosten im Bildungsbereich (ge-

ringere Schülerzahl) sowie ein höherer Beitrag aus dem horizontalen Finanzausgleich.  

 

 

 

Die wichtigsten Abweichungen im Budget 2026 gegenüber dem Budget 2025:  

 

0 Allgemeine Verwaltung  

Bei den allgemeinen Diensten wurden die gesamten Löhne der aktuellen und künftigen Verwal-

tungsangestellten gemäss Anstellungsverträgen eingerechnet. Die Lohnkosten des Gemeindear-

beiters wurden neu komplett unter der Funktion Strassen & Verkehr 6150 verbuch t und mittels inter-

ner Verrechnung (inkl. Sozialversicherungskosten) den einzelnen Funktionen belastet.  

Aufgrund fehlender Erfahrungswerte betreffend Beschäft igungsanteil der Gemeinden wurde ein 

Anteil von 50% der Gesamt -Personalkosten als Beitrag der Gemeinde Wittinsburg budgetiert. Der 

Kostenanteil für den Sachaufwand wurden gemäss Vertrag anhand der Einwohnerzahl budgetiert.  

 

Funktion Nettoertrag 26 Nettoaufwand 26 Nettoertrag 25 Nettoaufwand 25 Abweichung

0 Allgemeine Verwaltung 298'311.00CHF    321'259.00CHF    -22'948.00CHF    

1 Oeffentliche Ordnung und Sicherheit 78'240.00CHF      59'187.00CHF      19'053.00CHF     

2 Bildung 669'352.00CHF    801'478.00CHF    -132'126.00CHF  

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 41'820.00CHF      43'005.00CHF      -1'185.00CHF      

4 Gesundheit 510'800.00CHF    519'500.00CHF    -8'700.00CHF      

5 Soziale Sicherheit 151'805.00CHF    155'103.00CHF    -3'298.00CHF      

6 Verkehr 93'309.00CHF      79'345.00CHF      13'964.00CHF     

7 Umweltschutz und Raumordnung 35'550.00CHF      29'621.00CHF      5'929.00CHF       

8 Volkswirtschaft 24'870.00CHF      41'955.00CHF      -17'085.00CHF    

9 Finanzen und Steuern 1'940'960.00CHF  1'808'395.00CHF  132'565.00CHF   
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1 Öffentliche Sicherheit  

Bei den Geometerkosten ist ein Betrag für die Erfassung der kommunalen Strassenlinien enthalten. 

Die Kosten der KESB steigen gegenüber dem Budget 2025 massiv an, liegen jedoch im Bereich der 

Kosten des Jahres 2024.  

 

2 Bildung  

Aufgrund tiefer Schülerzahl fallen die Kosten an die Kreisschule Homburg, aber auch die Kosten an 

die U-Abos für Schüler tiefer aus.  

 

3 Kultur 

Die budgetierten Kosten belaufen sich nach dem Wegfall des Beitrags an das Dorffest wieder im 

üblichen Rahmen.  

 

4 Gesundheit  

Im Bereich der Pflegekosten liegen die Kosten trotz Reserve im Bereich der budgetierten Vorjahres-

kosten. Während die Kosten für die Spitex aufgrund steigender Fallzahlen leicht höher ausfallen, 

kann im Bereich der Beiträge an die Pflege und Betreuung zu Ha use aufgrund der aktuellen Erfah-

rungswerte mit tieferen Kosten gerechnet werden.  

 

5 Soziale Sicherheit  

Bei den EL-Zusatzbeiträgen kann ebenso trotz Reserve mit leicht tieferen Kosten gerechnet werden.  

Im Sozialhilfebereich wurde eine Reserve für allfällige neue Klienten vorgesehen.  

Im Asylbereich ist aufgrund der Rückerstattungen mit leicht tieferen Nettokosten zu rechnen. Für 

eine externe Lösung im Bereich Sozialdienst wurden vorsorglich CHF 20'000.00 beim übrigen Sozial-

hilfewesen eingestellt.  

 

6 Verkehr  

Wie erwähnt wurde neu der Gesamtlohn des Gemeindearbeiters unter dieser Funktion budgetiert 

und via interne Verrechnung auf die Funktionen verteilt. Da das aktuelle Fahrzeug die anstehende 

MFK-Prüfung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht bestehen wird,  wurden im Budget 2026 vor-

sorglich Leasingkosten von CHF 5'000.00 für eine Übergangslösung eingestellt.  

 

7 Umweltschutz und Raumordnung  

Bei den Spezialfinanzierungen werden neu die internen Zinsen gemäss Gesetz verrechnet (Zinser-

trag für Kapital abzüglich Verwaltungsvermögen).  

Die SF Wasser schliesst mit einem kleinen Ertragsüberschuss von CHF 4'150.00 ab. Gemäss Budget-

eingabe wurden höheren Kosten für Investitionen an den Zweckverband Wasserversorgung einge-

stellt.  

Die SF Abwasser schliesst mit einem Verlust von CHF 28'171.00 ab. Aufgrund des hohen Kapitals in 

der Abwasserkasse wird die Erhöhung des Abwasserpreises aktuell bewusst nicht in Betracht gezo-

gen.  

Die SF Abfall schliesst ebenfalls mit einem leichten Verlust von CHF 4'135.00 ab. Auch hier zeichnet 

sich aufgrund des Kapitals kein Handlungsbedarf ab.  

Aufgrund der kantonalen Vorschriften muss die Kadaversammelstelle saniert werden wofür ein Be-

trag von CHF 20'000.00 budgetiert wurde. Die Gemeinde Wittinsburg wird ½ Kostenanteil an die 

Massnahmen tragen.  

 

8 Volkwirtschaft  

Der tiefere Unterhalt bei den Waldwegen führt zu weniger Netto -Budgetkosten von CHF  15'000.00. 

 

9 Finanzen und Steuern  

Bei den Ertragssteuern wurde gegenüber dem Budget 2025 mit leicht höheren Einnahmen budge-

tiert. Demgegenüber ist bei den Vermögenssteuern aufgrund der Hochrechnung sowie der Vorjah-

reszahlen nicht mit Mehreinnahmen zu rechnen.  

Aufgrund der Erhöhung des Ausgleichsniveaus beim Finanzausgleich sowie aufgrund der aktuellen 

Steuererträge von Känerkinden, kann mit einem massiv höheren Beitrag aus dem horizontalen Fi-

nanzausgleich gerechnet werden.  
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Investitionsrechnung  

 

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von CHF 782'000.00 aus.  

Für die Projektierung der Erschliessung Vordermatt wurden folgende Beträge budgetiert:  

 

Strassen CHF 30'000.00 

Wasser  CHF 17'500.00 

Abwasser  CHF 17'500.00 

 

Der Projektkredit für die Gesamterschliessung soll anschliessend im Juni 2026 der Gemeindever-

sammlung als Sondervorlage vorgelegt werden.  

 

Der Kanton Basel -Landschaft beabsichtigt, im Jahr 2027 eine weitere Etappe der Hauptstrassensa-

nierung vorzunehmen. Für die Projektierung des Wasserleitungsersatzes sind im Budget 

CHF  15'000.00 eingestellt.  

 

Damit das Schulhausareal überbaut werden kann, muss eine Teilzonenplanrevision vorgenommen 

werden. Dafür sind CHF 20'000.00 im Budget eingestellt.  

 

 

 

Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Erfolgsrechnung  

( mit * gekennzeichnete Konten)  

 

 

 

 

Konto  Begründung  

0110.3000.02 Das Budget wurde leicht tiefer angesetzt, da keine Wahlen stattfinden  

0110.3050.01 Die Entschädigungen sind unterhalt der Beitragspflicht.  

0110.3099.02 Der Betrag wurde neu unter dem Konto 1.0110.3105.01 budgetiert.  

0110.3105.01 Der Betrag war bisher unter 1.0220.3099.02 budgetiert und beinhaltet die Kosten 

für die Apéros an den Versammlungen.  

0120.3054.01 Die obligatorischen Beiträge an die Familienausgleichskasse müssen separat aus-

gewiesen werden.  

0120.3099.01 Die Kosten für das Weihnachts - und das Jahresanfangsessen sind aufgrund der 

zusätzlichen Mitarbeitenden auf der Verwaltung um CHF 1'100.00 angehoben 

worden. Zudem ist ein Betrag von CHF 500.00 für Geschenke eingestellt worden.  

0220.3010.01 Die Löhne des Verwaltugnspersonal wurden gemäss den neuen Anstellungsver-

trägen berechnet.  

0220.3010.02 Der Lohn des Werkhofmitarbeitenden wird neu in der Funktion 6150 abgerechnet 

und via interne Verrechnung auf die Funktionen verteilt.  

0220.3054.01 Die Beiträge an die Familienausgleichskasse werden separat ausgewiesen.  

0220.3090.01 Für Kurse und Weiterbildungen des neuen Verwaltungspersonal wurden CHF 

2'000.00 budgetiert.  

0220.3110.01 Die neuen Arbeitsplätze konnten im Jahr 2025 eingerichtet werden. Im Budget 

sind deshalb weniger Kosten eingestellt.  

0220.3120.01 Der Wasserverbrauch der Verwaltungsliegenschaft wird neu unter der Funktion 

0290 verbucht.  

0220.3120.02 Der Energieverbrauch der Verwaltungsliegenschaft wird neu unter der Funktion 

0290 verbucht.   

0220.3132.03 Der Zusammenschluss der beiden Verwaltungen konnte im Jahr 2025 realisiert 

werden. Weitere externe Beratungskosten fallen deshalb im Jahr 2026 weg.  

0220.3144.01 Der bauliche Unterhalt der Verwaltung ist neu in der Funktion 0290 budgetiert.  
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0220.3920.02 Die Nebenkosten der Verwaltungsliegenschaft werden neu unter der Funktion 

0290 verbucht.  

0220.3940.01 Die Verrechnung der internen Verzinsungen werden neu unter der Funktion 9610 

verbucht.  

0220.4612.03 Der Anteil von Wittinsburg an den Brutto -Lohnkosten der Verwaltungsmitarbeiten-

den wurde mit 50% budgetiert. Der gesamte Sachaufwand, der beide Gemein-

den betrifft ist mit dem vertraglich geregelten Kostenanteil gemäss Einwohner-

zahl budgetiert.  

0220.4900.01 Der Sachaufwand wird neu wie vorgegeben intern verrechnet.  

0290.3010.01 Der Lohn des Werkhofmitarbeiters wird neu via interne Verrechnung verbucht.  

0290.3120.01 Die Ver - und Entsorgung der Verwaltung wurde bisher unter der Funktion 0220 

verbucht.  

0290.3140.01 Für den Rückschnitt der Bäume sind CHF 4'000.00 im Budget eingestellt. Der Rück-

schnitt erfolgt alle drei Jahre.  

0290.3910.02 Die Lohnkostenanteil für den Werkhofmitarbeiter für die Arbeit im Schul - und Ge-

meindehaus werden neu via interne Verrechnung verbucht.  

0290.3920.01 Die Nebenkostenanteile für das Gemeindezentrum wurden bisher unter der Funk-

tion 0220 verbucht.  

1400.3132.01 Für die Erfassung der kommunalen Strassenlinien wurden CHF 5'000.00 im Budget 

eingestellt.  

1401.3612.01 Die steigenden Kosten im Bereich der KESB führen zu einer Budgeterhöhung von 

CHF 23'000.00 gegenüber dem Budget 2025.  

1611.3612.01 Im Jahr 2026 sind weniger Unterhaltsarbeiten nötig, was den Budgetbetrag ge-

genüber dem Vorjahr um CHF 6'250.00 tiefer ausfallen lässt.  

2110.3612.03 Aufgrund tieferer Schülerzahlen fallen die Kosten für den Kindergarten um rund 

CHF 21'000.00 tiefer aus als im Budget 2025.  

2120.3612.04 Aufgrund tieferer Schülerzahlen fallen die Kosten an die Primarschule um rund 

CHF 111'000.00 tiefer aus als im Budget 2025.  

2170.3010.01 Die Lohnkosten für den Werkhofmitarbeiter werden neu via interne Verrechnung 

verbucht.  

2170.3120.01 Die Ver - und Entsorgungskosten für die MZH wurden neu in einem Konto zusam-

mengefasst.  

2170.3130.04 Die Geräterevisionen sind neu unter der Art 3151 budgetiert.  

2170.3130.05 Die Wartungs für die Heizung und Lüftung sind neu unter der Art 3151 budgetiert.  

2170.3144.01 Für die Bühnenwartung wurden im Jahr 2026 CHF 3'500.00 im Budget eingestellt. 

Die Wartung wird im Turnus von 4 Jahren vorgenommen.  

2170.3151.01 Die Wartung der Geräte und Maschinen wurden bisher in den Arten 3130 budge-

tiert.  

2170.3910.02 Der Lohnaufwand des Werkhofmitarbeiters wird neu via interne Verrechnung ver-

ucht.  

2170.4472.01 Die einmalige Vermietung der MZH -Küche an das Alters - und Pflegeheim Hom-

burg für die Zeit der Sanierungsarbeiten fällt im Budget 2026 entsprechend weg.  

2190.3612.01 Auch die Kosten an die Schulleitung sinken aufgrund der geringeren Anzahl 

Schülerinnen und Schüler im Jahr 2026  

2192.3130.01 Da weniger Kinder von Känerkinden die Kreisschule besuchen werden, fallen 

auch die Kosten an die U -Abos tiefer aus.  

3111.3144.01 Die Glockensteuerung kann bei einem erneuten Ausfall nicht mehr repariert wer-

den. Für einen allfälligen Ersatz sind im Budget CHF 9'500.00 vorgesehen.  

3290.3636.04 Im Budget 2025 waren einmalige Kosten an das Dorffest berücksichtigt, die im 

Jahr 2026 entsprechend wegfallen.  

3420.3000.01 Die Lohnkosten des Werkhofmitarbeiters werden neu via interne Verrechnung 

verbucht.  
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3420.3140.01 Für den Rückschnitt der Bäume wurden im Budget CHF 2'600.00 eingestellt. Der 

Rückschnitt erfolgt alle 3 Jahre.  

3420.3910.02 Die Lohnkosten für den Werkhofmitarbeiter werden neu via interne Verrechnung 

verbucht.  

4210.3632.01 Die Anzahl steigender Kosten für die ambulante Pflege durch die Spitex führt zu 

einem budgetierten Kostenanstieg von CHF 8'400.00.  

4210.3637.01 Aktuelle Erfahrungswerte zeigen, dass mit tieferen Kosten an die Pflege und Be-

treuung zu Hause gerechnet werden kann. Das Budget 2026 wurde deshalb um 

CHF 12'000.00 tiefer angesetzt.  

5350.3637.01 Die aktuelle Hochrechnung zeigt, dass weniger EL -Zusatzbeiträge ausgerichtet 

werden müssen. Der Budgetbetrag wurde deshalb um CHF 10'000.00 tiefer ange-

setzt.  

5720.3637.00 Für neue Klientinnen und Klienten im Sozialhilfebereich wurden CHF 30'000.00 im 

Budget vorgesehen.  

5730.3637.01 Im Bereich des Asylwesen ist mit Mehrkosten von CHF 27'000.00 zu rechnen. Dem-

entsprechend fallen aber auch die Rückerstattungsbeiträge  des Kantons höher 

aus.  

5730.4260.02 Für die Abtretung von Erwerbseinkommen sowie Rückerstattungen von Versiche-

rungen etc. sind CHF 25'000.00 im Budget vorgsehen.  

5730.4611.01 Aufgrund der aktuellen Fallzahlen ist mit höheren Rückerstattungen im Bereich 

des Asylwesen zu rechnen. Budgetiert wurden CHF 21'000.00 höhere Entschädi-

gungen vom Kanton gegenüber dem Budget 2025.  

5790.3130.03 Mehrere Gemeinden sind an der Erarbeitung einer gemeinsamen Lösung für die 

Führung eines gemeinsamen Sozialdienstes. Im Jahr 2025 konnte noch kein Lö-

sungsansatz gefunden werden, weshalb der Budgetbetrag im Jahr 2026 um CHF 

10'000.00 erhöht wurde.  

6150.3010.01 Neu werden die gesamten Lohnkosten des Werkhofmitarbeiters in der Funktion 

6150 budgetiert und via interne Verrechnung den einzelnen Funktonen belastet.  

6150.3111.01 Die Kosten wurden neu unter den vorgegebenen Arten 3101, 3134 und 3151 

budgetiert.  

6150.3161.01 Das bestehende Fahrzeug wird sehr wahrscheinlich die MFK -Prüfung nicht mehr 

bestehen. Für eine Übergangslösung sind im Budget deshalb CHF 5'000.00 für ein 

Leasingfahrzeug eingestellt.  

6150.4910.02 Neu werden die gesamten Lohnkosten des Werkhofmitarbeiters in der Funktion 

6150 budgetiert und via interne Verrechnung den einzelnen Funktonen belastet.  

7101.3612.01 Aufgrund von Investitionsbeiträgen fällt der Beitrag an den Zweckverband höher 

aus.  

7300.3144.01  Gemäss Weisungen des Kantons müssen an der Kadaversammelstelle zwingend 

bauliche Massnahmen vorgenommen werden, damit die Sammelstelle weiter 

betrieben werden darf.  

7300.4260.01 Die Gemeinde Wittinsburg wird sich an den Kosten für die baulichen Massnah-

men an der Kadaversammelstelle mit einem Anteil von 50% beteiligen.  

7500.3130.01 Die Mäharbeiten beim Eichbühl werden alle drei Jahre vorgenommen und ent-

fallen entsprechend im Budget 2026.  

7620.3010.01 Der Lohnanteil des Werkhofmitarbeiters wird neu via interne Verrechnung ver-

bucht.  

8200.3141.01 Im Jahr 2026 ist keine spezifische Sanierung einer Waldstrasse vorgsehen, weshalb 

das Budget um CHF 20'000.00 tiefer eingesetzt wurde.  

8200.3910.02 Der Lohnanteil des Werkhofmitarbeiters wird neu via interne Verrechnung ver-

bucht.  

9100.4000.01 Für die Steuern wurde Erfahrungsgemäss mit einer leicht tieferen Zunahme als der 

vom Kompetenzzentrum Finanzen empfohlenen prozentualen Anstieg erechnet.  

9100.4000.02 Für eine bessere Vergleichbarkeit werden die Sonder - und Kapitalsteuern neu se-

parat ausgewiesen.  
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9100.4001.01 Wie die Hochrechnung zeigt kann im Bereich der Vermögenssteuer nicht mit 

Mehreinnahmen gerechnet werden.  

9102.4403.01 Aufgrund der Hochrechnung wurden CHF 5'000.00 mehr Einnahmen aus Verzugs-

zinsen im Budget eingestellt.  

9300.4622.01 Aufgrund der Anhebung des Ausgleichsniveau sowie der aktuellen Steuerkraft 

kann mit einem höheren Finanzausgleich von rund CHF 100'000.00 gerechnet 

werden.  

9610.3940.01 Die Interne Verzinsung wurde bisher unter der Funktion 0220 verbucht.  

9630.3010.01 Der Lohnanteil des Werkhofmitarbeiters wird neu via interne Verrechnung ver-

bucht.  

9630.3910.02 Der Lohnanteil des Werkhofmitarbeiters wird neu via interne Verrechnung ver-

bucht.  
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